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Beschluss 
 
Sitzung des Landrates vom Mittwoch, 24. November 2010  
  
 
§ 54 
Änderung der Verordnung über die Fischerei 
 
(Bericht Regierungsrat, 28.9.2010, mit Synopse) 
 
 
Eintreten 
 
Landammann Robert Marti verweist auf den Inhalt der Änderung. Kinder und Jugendliche bis 
zum zwölften Altersjahr dürfen unter Aufsicht fischereiberechtigter Personen im Sinne der 
Jugendförderung fischen. Zudem gibt nur noch die kantonale Fischereibehörde Patente ab, 
womit die Gemeinden einverstanden sind und wofür der Aufwand im Budget 2011 enthalten 
ist, nicht wie im Bericht falsch vermerkt „2010“, wofür sich der Redner entschuldigt. – Er bittet 
um Zustimmung zum Antrag.  
 
Emil Küng, Obstalden, Präsident Kommission Bau, Raumplanung und Verkehr, befürwortet 
namens der einstimmigen Kommission die Änderung. – Die Kommission liess sich orientie-
ren und verzichtete auf einen Kommissionsbericht, da die zwei marginalen Änderungen eine 
pragmatische Lösung bringen, gegen die wohl selbst die am direktesten betroffenen Fische 
nichts einzuwenden hätten. 
 
 
Die Vorlage unterliegt einer zweiten Lesung. 
 
 
 
 


